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Absender:
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Betreff:
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
hier: Kosten der Bestellung von ÖPNV-Leistungen
Beratungsfolge:
22.11.2018 Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität

Anfragetext:
1. Es ist davon auszugehen, dass eine mögliche Ausweitung der Leistungen auch zu 
höheren Fahrgeldeinnahmen führt. Sind diese Einnahmen bei den übermittelten Werten 
enthalten?
2.Vor einer Bestellung von zusätzlichen ÖPNV-Leistungen durch die Stadt Hagen muss 
deutlich sein, welche Leistung wieviel kostet. Die Hagener Straßenbahn AG braucht zudem 
einen gewissen zeitlichen Vorlauf um entsprechende Beschlüsse umzusetzen. Wann ist mit 
der vollständigen Beantwortung des Ergänzungsbeschluss zu 3) c1 mit den Unterpunkten 
a) bis d) sowie zu 3) c2 mit den Unterpunkten a) bis e) zu rechnen?
3.Wann muss die Bestellung zusätzlicher ÖPNV-Leistungen durch die Stadt Hagen 
spätestens erfolgen, damit die Maßnahmen A) zum Fahrplanwechsel Juni 2019 bzw. B) zu 
einem möglichen Fahrplanwechsel im Dezember 2019 umgesetzt werden können?
4. Welchen Zeitraum hat die Verwaltung für die Beantwortung der noch offenen 
Fragestellungen vorgesehen?

 Kurzfassung
Entfällt.

Begründung
Siehe Anlage.
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x sind nicht betroffen
sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben)

Kurzerläuterung:

  



 

   
 

          
    IM RAT DER STADT HAGEN 

An den Vorsitzenden  

des Ausschusses für Umwelt und Mobilität 

Herrn Hans-Georg Panzer 

 

- Im Hause –  

 13.11.2018 

Sehr geehrter Herr Panzer, 

 

bitte nehmen Sie für die Sitzung des Umweltausschusses am 22.11.2018 gem. § 5 (1) GeschO 

folgenden Anfrage auf die Tagesordnung: 

Kosten der Bestellung von ÖPNV-Leistungen 

 

Am 08.05.2018 hat der UWA zum TOP Ö 4.9 den Ergänzungsbeschluss zu 3) c1 mit den 

Unterpunkten a) bis d) sowie zu 3) c2 mit den Unterpunkten a) bis e) gefasst. Ziel dieser 

Beschlüsse war, der Politik relativ kleinteilig Kosten für weitere Bestellungen von ÖPNV-Leistungen 

bei der Hagener Straßenbahn AG je nach finanzieller Verfügbarkeit zu benennen.  

 

In der letzten UWA-Sitzung am 30.10.2018 ist dazu eine Teilantwort erfolgt, die einen ersten 

Überblick über Kostenblöcke gibt. Die in dem Ergänzungsbeschluss von der Politik gewünschte 

Spezifizierung der genannten Kostenblöcke auf die angefragten einzeln aufgeführten 

Ergänzungsmaßnahmen ist bis jetzt noch nicht erfolgt. Vor diesem Hintergrund ergeben sich 

nachfolgende Fragen: 

 

1. Es ist davon auszugehen, dass eine mögliche Ausweitung der Leistungen auch zu höheren 

Fahrgeldeinnahmen führt. Sind diese Einnahmen bei den übermittelten Werten enthalten? 

2. Vor einer Bestellung von zusätzlichen ÖPNV-Leistungen durch die Stadt Hagen muss 

deutlich sein, welche Leistung wieviel kostet. Die Hagener Straßenbahn AG braucht zudem 

einen gewissen zeitlichen Vorlauf um entsprechende Beschlüsse umzusetzen. Wann ist mit 

der vollständigen Beantwortung des Ergänzungsbeschluss zu 3) c1 mit den Unterpunkten a) 

bis d) sowie zu 3) c2 mit den Unterpunkten a) bis e) zu rechnen? 

3. Wann muss die Bestellung zusätzlicher ÖPNV-Leistungen durch die Stadt Hagen spätestens 

erfolgen, damit die Maßnahmen A) zum Fahrplanwechsel Juni 2019 bzw. B) zu einem 

möglichen Fahrplanwechsel im Dezember 2019 umgesetzt werden können? 

4. Welchen Zeitraum hat die Verwaltung für die Beantwortung der noch offenen 

Fragestellungen vorgesehen? 

 

Mit freundlichen Grüßen        

        f.d.R. 

Hildegund Kingreen     Hubertus Wolzenburg 

Ausschussmitglied      Fraktionsgeschäftsführer 
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